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An den Kreistagsvorsitzenden
Herrn Karl-Heinz Funck
Riversplatz 1 - 9

35394 Gießen

Buseck, den 30. April 2014

Antraft zur Geschäftsordnung: Schriftliche Anfraqen

Sehr geehrter Herr Kreistagsvorsitzender,

ich bitte Sie, den folgenden Antrag auf die Tagesordnung der nächsten Kreistags-
sitzung zu nehmen:

Der § 33 erhält die Überschrift: ,Behandlung der Fragen der Fragestunde "
Die Geschäftsordnung wird um einen § 33a ergänzt:

Anfragen an den Kreisausschuss
(1)Anfragen eines / einer Kreistagsabgeordneten oder einer Fraktion (oder einer

Gruppe) an den Kreisausschuss sind der Kreistagsvorsitzenden / dem
Kreistagsvorsitzenden schriftlich einzureichen. Eine Antwort sollte bis zu
jeweils nächsten Kreistagsitzung erfolgen. Liegt eine Antwort des
Kreisausschusses bis dahin nicht vor, ist die Anfrage auf die Tagesordnung
der folgenden Sitzung des Kreistages zu setzen.

(2) Auf Antrag einer Fraktion (oder einer Gruppe) oder der / des Anfragenden wird
die Anfrage mit der Antwort des Kreisausschusses auf die Tagesordnung der
nächsten Kreistagssitzung gesetzt. Liegt ein solcher Antrag innerhalb von drei
Wochen nach der Zustellung der Antwort des Kreisausschusses an die
Anfragende / Anfragenden nicht vor, gilt die Angelegenheit als erledigt.

(3) Liegt ein Antrag gemäß Ziffer 2 vor, ist die Anfrage in der Kreistagssitzung zur
Aussprache zu stellen. Zur Begründung der Anfrage erhält zunächst die / der
Anfragende das Wort. Dazu hat der Kreisausschuss Stellung zu nehmen. Ist
die / der Anfragende mit dem Ergebnis der Behandlung ihrer / seiner Anfrage
nicht zufrieden, entscheidet der Kreistag darüber, ob die Anfrage als erledigt
anzusehen ist oder ob weitere Informationen durch den Kreisausschuss
erforderlich sind.

(4) Die Anfragen und die Antworten sind allen Fraktionen (und Gruppen)
schriftlich mitzuteilen.



Begründung:
mündlich

Mit freundlichen Grüßen

Reinhard Hamel                  Christiane Plonka


